
Die textlichen Festsetzungen und Hinweise des rechtsverbindlichen Bebauungspla-
nes Nr. 17, Kennwort: „Basilikastraße“ (Stand: 1. Änderung) bleiben Bestandteil der 
2. Änderung bzw. werden wie folgt geändert und ergänzt: 

 
 
Textliche Festsetzungen 
3 Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten 
3.1 In den Bereichen mit festgesetzter Einzel- bzw. Doppelhausbebauung ist die max. Zahl der 

Wohnungen wie folgt festgelegt: bei Einzelhäusern = 2 Wohnungen, bei Doppelhäusern = 2 
Wohnungen je Doppelhaushälfte. 

 
Hinweise 
7.8 Kampfmittel 

Es liegt keine unmittelbare Kampfmittelgefährdung vor. Wegen erkennbarer Kriegsbeeinflus-
sung kann eine – derzeit nicht erkennbare – Kampfmittelbelastung nicht gänzlich ausge-
schlossen werden. Weist bei Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außer-
gewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Ar-
beiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist durch die Ordnungsbe-
hörde oder Polizei zu verständigen.  


